
 

Regierungsrat 

Staatskanzlei STK 

Informationsbeauftragter 

 

Medienmitteilung 

Datum:  20. April 2015 – Nr. 15 

Sperrfrist:  keine 

  

Kantonsbeitrag an Tanklöschfahrzeug 

Der Regierungsrat bewilligt der Einwohnergemeinde Giswil an die Kosten der 
Ersatzbeschaffung eines Tanklöschfahrzeugs für die Feuerwehr einen Beitrag 
von insgesamt 40 Prozent. 

Die Feuerwehr Giswil verfügt heute über ein Tanklöschfahrzeug mit Jahrgang 1988, 
dessen Unterhalts- und Reparaturkosten laufend zugenommen haben. Der Regie-
rungsrat erachtet die Ersatzbeschaffung des Tanklöschfahrzeugs deshalb als erfor-
derlich. 

Der bewilligte Anteil des Kantons an den Gesamtkosten beträgt 175 564 Franken 
zulasten der Feuerwehrkasse. 


